
ENTSORGUNGS-KALENDER

2 01 0

der Gemeinde Würenlos

INHALTSVERZEICHNIS		  Termine

Altglas ....................................	 siehe April
Altmetall ................................	 siehe Mai
Altöl ........................................	 siehe Juni ..................... 	 jeweils Mittwoch, 18.30–19.30 Uhr / Samstag, 8–11 Uhr
Altpapier ................................	 siehe Juli ...................... 	 23.1./27.2./27.3./8.5./19.6./21.8./18.9./13.11./11.12.
Aluminium .............................	 siehe August
Batterien ................................	 siehe Dezember
Elektro- und Elektronikgeräte	 siehe September
Gifte .......................................	 siehe November
Grünabfuhr ............................	 siehe März ................... 	� 4.1 ./18.1./1.2./15.2./1.3./15.3./29.3./12.4./19.4./26.4./10.5./ 

17.5./31.5./14.6./28.6./12.7./26.7./9.8./23.8./6.9./20.9./4.10./ 
11.10./18.10./1.11./8.11./15.11./29.11./13.12.

Häcksel-Service ....................	 siehe März ................... 	� 11.1./8.2./22.2./8.3./22.3./19.4./16.8./13.9./27.9./11.10./8.11./ 
22.11./6.12.

Holz, behandeltes .................	 siehe Juli
Kanalisation ..........................	 siehe Juni
Karton ....................................	 siehe Juli ...................... 	 23.1./27.2./27.3./8.5./19.6./21.8./18.9./13.11./11.12.
Kehricht .................................	 siehe Januar ................. 	 jeden Donnerstag, an Feiertagen verschiebt sich der Termin
Kleider, Textilien, Leder ........	 siehe April .................... 	 15.1./25.3./25.5. oder 26.5/21.6./13.11.
Kompostieren .......................	 siehe Februar
Lösungsmittel .......................	 siehe November
Leuchtstoffröhren .................	 siehe Dezember
Medikamente ........................	 siehe November
Muldengut .............................	 siehe September
Nespresso Kaffeekübeli .......	 siehe Dezember
PET-Getränkeflaschen .........	 siehe Oktober
Pneus .....................................	 siehe Mai
Sperrgut .................................	 siehe Januar ................. 	 Kleinsperrgut; ordentliche Kehrichtabfuhr
Styropor-Sammlung .............	 siehe August ................ 	 11.9.
Tierkadaver ...........................	 siehe November
Weissblech ............................	 siehe August
Entsorgungsplatz
Geisswies, Wettingen ...........	 siehe Oktober .............. 	 jeweils Samstag, ohne 2.1./3.4./1.5./22.5./25.12.



Liebe Würenloserin
Lieber Würenloser

Wir freuen uns, Ihnen die 17. Ausgabe des Würenloser Entsorgungskalenders zustellen 
zu können. Der Kalender enthält nicht nur die zahlreichen Entsorgungsdaten für das 
Jahr 2010, sondern zusätzlich auch ausführliche Informationen über die einzelnen 
Abfallarten und deren optimal getrennte Entsorgung bzw. Wiederverwertung. Daneben 
enthält er Tipps, wie Abfall vermieden oder zur Entsorgung vorbereitet werden kann.

Der vorliegende Kalender bietet Ihnen also im kommenden Jahr jederzeit die für Sie wichtigen und benötigten Hinweise 
zum Thema «Abfall/Entsorgung». Beachten Sie zusätzlich auch weiterhin die Limmatwelle, wo Sie über kurzfristig festge­
legte Entsorgungstermine informiert werden. Die im Kalender angegebenen Paragraphen beziehen sich auf das 
Entsorgungsreglement der Gemeinde Würenlos. Dieses können Sie auf der Bauverwaltung beziehen.

Bewahren Sie den Kalender während des Jahres 2010 auf. Falls Sie Ihren Kalender verlieren, können Sie auf der 
Bauverwaltung für Fr. 5.— einen neuen beziehen. Wir empfehlen Ihnen, den Kalender in der Küche oder an einem Ort 
aufzuhängen, wo Sie ihn regelmässig sehen, damit Sie keinen Entsorgungstermin verpassen.

Unsere Umwelt von Morgen hängt von uns allen ab. Abfall vermeiden und Wiederverwertung von Abfall sind zwei der 
wichtigsten Grundsätze des kantonalen Abfallkonzeptes. Wir alle können dazu beitragen, dass unsere Umwelt und unsere 
immer knapper werdenden Rohstoffe geschont werden.

Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag, und hoffen, dass Sie der Kalender als «grüner Faden» mit hilfreichen Hinweisen nach 
dem Motto «Jeder Abfall hat seinen Platz» durch’s 2010 begleiten wird.

Gemeinderat und Bauverwaltung Würenlos

Abfälle vermeiden entlastet unsere Entsorgung
Der richtige Umgang mit Abfällen ist keine Hexerei! Abfälle entstehen nicht von selbst. Alles was wir produzieren, 
kaufen und verbrauchen, wird irgendwann zu Abfall. Diese Schattenseite von Wohlstand und Bequemlichkeit ist nicht 
einfach aus der Welt zu schaffen, auch nicht durch Separatsammlungen und regelmässige Kehrichtabfuhren. Das 
Einsammeln, Behandeln, Aufarbeiten und Beseitigen von Abfällen verbraucht sehr viel Energie. Das belastet unsere Luft, 
unseren Boden, unsere Gewässer . . . und auch unser Portemonnaie. Wir haben es in der Hand, dafür zu sorgen, dass uns 
die eigenen Abfälle nicht über den Kopf wachsen. Also: Abfälle so sortieren, dass sie im Stoffkreislauf rückgeführt und 
wiederverwertet werden können. Vor allem aber beim Einkaufen überlegen und vernünftig mit Verpackungen umgehen. 
Der bewusste Verzicht auf unnötige Produkte lässt Abfälle gar nicht erst entstehen.

VERMEIDEN:
◆  �  Fragen Sie sich vor jedem Kauf, ob er überhaupt nötig ist. Kein Abfall ist der beste Abfall! Verlangen Sie verschiedene 

Produkte zum Vergleich, und wählen Sie jeweils die schadstoffärmere, umweltfreundlichere Variante! 
◆  �  Entscheiden Sie sich für langlebige Produkte!
◆  �  Lehnen Sie überflüssiges Verpackungsmaterial ab, und verwenden Sie die eigene Einkaufstasche!

VERMINDERN:
◆  �  Kaufen Sie keine Wegwerfartikel sondern Produkte, die sich reparieren lassen!
◆  �  Achten Sie auf Gebinde, die wieder aufgefüllt werden können!
◆  �  Brauchen Sie angefangene Produkte auf, und kaufen Sie nur die Mengen ein, die Sie wirklich benötigen!

VERWERTEN:
◆  �  Verringern Sie Ihre Kehrichtmenge durch gezieltes Aussortieren. Benützen Sie die örtlichen Separatsammlungen!
◆  �  Recycling ist auch im eigenen Haushalt denkbar. Verwenden Sie vorhandenes Verpackungsmaterial wie Karton­

schachteln oder Geschenkpapier mehrmals!
◆  �  Legen Sie einen eigenen Kompost an, falls Sie einen Garten haben. Ergreifen Sie die Initiative für die Errichtung eines 

Quartierkomposts. Ein richtig angelegter Kompost stinkt nicht!

STATT IN DEN ABFALL: www.netBasar.ch
◆  �  Viele Sachen, die Sie nicht mehr brauchen, sind viel zu schade für den Abfall. Bieten Sie noch gebrauchsfähige 

Gegenstände im Internet bei netBasar.ch an. Das geht einfach und kostet nichts.
◆  �  Der Abfallberg wird kleiner, Ressourcen werden geschont und die Entsorgung wird vermieden.
◆  �  Bei netBasar.ch wechseln alle Gegenstände gratis die Hand.



Kehricht

Nur Abfälle, die nicht von Separat
sammlungen erfasst werden, gehö
ren in den Kehrichtsack, denn Keh
richt wird verbrannt und nicht 
wiederverwertet.

Tipps!
◆ � Trennen Sie Ihren Abfall; so lässt sich die Kehricht­

menge verringern.
◆ � Achten Sie täglich darauf, dass verwertbarer Abfall 

nicht in den Kehricht gelangt.
◆ � Wenn Sie die Küchenabfälle separat sammeln und 

kompostieren, stinkt der Kehrichtsack weniger.

Was gehört dazu?
Brennbarer Kehricht wie Plastik, Staubsaugersäcke, 
Hygieneartikel, Papierwindeln, d. h. Kehricht soweit nicht 
wieder verwertbar oder kompostierbar.

Was gehört nicht dazu?
Alles, was sonst entsorgt werden kann oder muss (§ 14, 
Abs. 2).

Sammlung:
E � Jeden Donnerstag; an Feiertagen verschiebt sich der 

Abfuhrtermin. Bitte die Kehrichtsäcke vor 7 Uhr 
(nicht bereits am Vorabend!) an den Strassenrand 
stellen.

E � Christbäume werden gratis mitgenommen.

Sperrgut

(§ 20/21/22) Als Sperrgut gelten brenn­
bare Einzelstücke oder sperrige 
Materialien, sofern sie nicht den Spe­
zialabfuhren gemäss § 25, den Sam­
melstellen gemäss § 26 und 27 oder privaten Abnehmern 
(Brockenstuben und dergleichen) zugeführt werden kön­
nen (z. B. Möbel, Matratzen, Kunststoffobjekte, Gegen­
stände aus Holz, leere Gebinde, Karton, Fensterglas, 
usw.). Industrielle und gewerbliche Abfälle gelten nicht 
als Sperrgut im Sinne dieser Bestimmung.

Was gehört nicht dazu?
Kompostierbare Abfälle und alles, was sonst entsorgt 
werden kann oder muss.

Sammlung
E  �  Kleinsperrgut bis höchstens 1.2 m Länge, 50 cm 

Durchmesser und 25 kg Gewicht kann in fest ver­
schnürten Bündeln, versehen mit einer offiziellen 
Gebührenmarke der Gemeinde Würenlos, der or­
dentlichen Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.

E � Sperrgutabgabe Entsorgungsplatz Geisswies, Wet­
tingen

E � Nicht brennbare Abfälle, wie Bauschutt, Porzellan, 
Glasscheiben, Kunststoff, Styropor, Matratzen, Aus­
hubmaterial, Steine usw.

E � KVA Turgi Details siehe unter: www.kva-turgi.ch

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung	  Kleidersammlung

J A N U A R 	
 Grünabfuhr	  Häcksel-Service

Montag	     	   4 	 11 	 18 	 25

Dienstag	     	   5 	 12 	 19 	 26

Mittwoch	     	   6 	 13 	 20 	 27

Donnerstag	     	   7 	 14 	 21 	 28

Freitag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Samstag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Sonntag	   3 	 10 	 17 	 24 	 31

STV



Kompostieren

Durch Kompostierung lassen sich 30–50 % der Haushalt- und Gartenabfälle in Form von wertvollem Humus 
wieder in den natürlichen Kreislauf zurückführen. Kompostieren wir zudem selbst, entfallen umweltbelas­
tende Sammel- und Verteiltransporte. Kompostieren reduziert Abfallberge und spart Energie.

Abfälle für den Kompost:
Frucht- und Gemüseabfälle	 Ganze Früchte, Gemüse und Schalen von Zitrusfrüchten zerkleinern 
Kaffeesatz und Teekraut	 Mit Filter- und Beutelpapier
Eierschalen	 Zerdrücken 
Speisereste	 Verspeisen statt kompostieren 
Verdorbene Nahrungsmittel	 Keine Flüssigkeiten 
Blumensträusse	 Ohne Bindedraht, zerschneiden 
Topfpflanzen	 Erdballen zerhacken 
Kleintiermist	 Nur natürliche Streu
Federn und Haare 
Laub und Rasenschnitt	 Grosse Mengen mit Häcksel mischen 
Baum-, Strauch- und Staudenschnitt	 Zerkleinern (selber oder durch die Gemeinde häckseln lassen)

Alle übrigen pflanzlichen Abfälle aus Haus und Garten!

Zerkleinern Sie alle Abfälle auf Fingerlänge. So entsteht eine intensive Durchmischung und eine grosse Oberfläche der 
Abfälle. Dadurch können die Kompostlebewesen die Abfälle wesentlich schneller zu Humus verwandeln.

Fleischabfälle nicht kompostieren!

Der liebe Gott allein weiss, wie man fruchtbare Böden macht. Und er hat dieses Geheimnis den Regenwürmern 
anvertraut!� franz. Bauernweisheit

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung

F E B R U A R 	
 Grünabfuhr	  Häcksel-Service

Montag	   1 	   8 	 15 	 22 	   

Dienstag	   2 	   9 	 16 	 23 	   

Mittwoch	   3 	 10 	 17 	 24 	   

Donnerstag	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Freitag	   5 	 12 	 19 	 26 	   

Samstag	   6 	 13 	 20 	 27 	   

Sonntag	   7 	 14 	 21 	 28 	   

Schule



Grünabfuhr

Zur Kompostierung geeignete Garten
abfälle müssen der Grünabfuhr mit
gegeben werden, sofern sie nicht selber kompostiert 
werden (§ 17/18/19).

Was gehört dazu?
Gartenabfälle, Rüstabfälle, Speiseresten, Kleintiermist 
und Katzensand

Was gehört nicht dazu?
Kunststoffe, Metallteile, Glas, Altpapier

Sammlung:
E � Am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr in den zulässi­

gen Behältern am Strassenrand, am gleichen Ort wie 
den Kehricht, bereitstellen. Für das Sammelgut bitte 
keine Plastiksäcke (sondern nur die dafür bestimm­
ten Säcklein) verwenden!

E � Im Herbst kann das Laub gratis als Grünabfuhr mit­
gegeben werden. Beachten Sie die Informationen in 
der Limmatwelle.

Tipps!
◆ � Kompostieren Sie Ihre Gartenabfälle selber, Sie sparen 

Gebühren!

Häcksel-Service

Ein Kompost braucht Luft, und 
deshalb gibt grobes, trockenes 
Häckselgut, zusammen mit Kü
chenabfällen, den besten Humus. Das Häckselgut ist 
auf dem eigenen Grundstück weiterzuverarbeiten (§ 17) 
oder der Grüngutabfuhr mitzugeben.

Tipps!
◆ � Häckselgut eignet sich sehr gut als Abdeckmaterial 

für Rabatten und Gartenwege!

Was gehört dazu?
Sträucherschnitt, Baumschnitt mit 2–15 cm Durchmes­
ser (möglichst lange Stücke, geordnete Haufen, nicht 
bündeln).

Was gehört nicht dazu?
Küchenabfälle, Gebinde, Metallteile, feines Material von 
Bodendeckern oder Heckenschnitt, Wurzelballen

Sammlung:
Anforderung der Häckselequipe bei der Landi, Telefon 
056 424 10 40 bis 16 Uhr am Freitag vor dem bestimmten 
Datum. Beachten Sie die Daten im Kalender.

Verrechnung:
Aufträge mit mehr als 15 Min. Arbeitszeit werden in 
Rechnung gestellt (Fr. 130.–/Std.)

	
 Kehrichtabfuhr	  Häcksel-Service	  Kleidersammlung

M Ä R Z 	
 Grünabfuhr	  Papiersammlung

Montag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Dienstag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Mittwoch	   3 	 10 	 17 	 24 	 31

Donnerstag	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Freitag	   5 	 12 	 19 	 26 	   

Samstag	   6 	 13 	 20 	 27 	   

Sonntag	   7 	 14 	 21 	 28 	   

TSV



Kleider, Textilien, Lederwaren

Gut erhaltene Alttextilien helfen 
Menschen in der Not! Geben Sie der 
Textilsammlung nur Kleider mit, die Sie auch selber 
tragen würden! Die Sammelorganisationen sind keine 
Lumpensammler!

Tipps!
◆ � Defekte Textilien eignen sich in Ihrem Haushalt sehr 

gut als Putzlappen. So zum Beispiel zum Autopolieren 
oder Pinselreinigen (statt Putzfäden).

Was gehört dazu?
Gute, saubere und tragbare Damen-, Herren- und Kinder­
bekleidung, Tisch-, Bett- und Haushaltwäsche, Vorhänge 
und Federbetten (gut erhaltene Schuhe, Lederwaren sep. 
Sammlung)

Was gehört nicht dazu?
Schnitt- und andere Textilabfälle, defekte Skianzüge, 
plastifizierte Bekleidungen, Nylonstrümpfe, Lumpen.

Sammlung:
E � Die Säcke am Sammeltag bis 8 Uhr (nicht bereits am 

Vorabend!) am Strassenrand, gleicher Ort wie Keh­
richt, bereitstellen.

Sammelsäcke im Briefkasten. Beachten Sie die Inse
rate und Flugblätter der Sammelorganisation!

E  �  Kleidercontainer beim Bahnhof-WC

E  �  Kleidercontainer bei der KinderOase

Altglas

Bei der Herstellung von Glasfla
schen wird heute rund 2/3 Altglas 
verwendet. Damit nimmt die Schweiz 
bei der Wiederverwertung von Glas eine Spitzenstellung 
ein. Eine Verbesserung ist aber immer noch möglich. 
Durch den Einsatz von Altglas in der Flaschenproduktion 
wird Deponieraum und bis zu 25 % Energie gespart.

Tipps!
◆ � Möglichst Mehrwegflaschen verwenden. Diese lassen 

sich bis zu 60mal einsetzen und dann erst noch als 
Altglas wiederverwerten.

◆ � Bitte Verschlüsse und Umhüllungen (ausgenommen 
Papier) entfernen. Metall, Plastik, Stroh und Textilien 
beeinträchtigen die Wiederverwertung.

Was gehört dazu?
Einmachgläser, Einwegflaschen, Einweggläser

Was gehört nicht dazu?
Porzellan, Ton, Steingut, Spiegel, Fensterglas, Beleuch­
tungskörper, Verschlüsse, Zapfen, Bleiumrandungen, 
Glühbirnen, Keramik, Stroh, Fremdmaterialien.

Sammlung:
E	� Standorte der Glascontainer siehe Ortsplan in der 

Kalendermitte

E	 Sammelzeiten: Werktags 8 bis 12 /13.30 bis19 Uhr

E	� Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

	
 Kehrichtabfuhr	  Häcksel-Service

A P R I L 	
 Grünabfuhr

Montag	     	   5 	 12 	 19 	 26

Dienstag	     	   6 	 13 	 20 	 27

Mittwoch	     	   7 	 14 	 21 	 28

Donnerstag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Freitag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Samstag	   3 	 10 	 17 	 24 	   

Sonntag	   4 	 11 	 18 	 25 	   



Altmetall

Das Sammeln von Metall lohnt sich. Es 
wird eingeschmolzen und wiederver-
wertet. So lassen sich Rohstoffe, 
Energie und Deponieraum sparen.
Geben Sie deshalb Gegenstände aus Metall (Messing, 
Stahl, Eisen, Kupfer, usw.) beim Entsorgungsplatz Geiss­
wies ab.

Tipps!
◆  Nichtmetallische Teile möglichst entfernen

Was gehört dazu?
Alle rein metallischen Gegenstände kleineren Umfangs 
oder Einzelstücke, wie z. B. Velos (ohne Pneus und 
Sattel), Kübel, Stangen, Profile, Eisenfässer, Auspuffe, 
Felgen ohne Pneus, usw.

Was gehört nicht dazu?
Aluminium, Konservendosen (Weissblech), Batterien, 
elektronische Geräte (Radios, Fernseher, usw.), Auto­
sitze, gefüllte Behälter.

Sammlung:
E  �  Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

Pneus

Ausgediente Auto- und Motorradpneus 
landen immer noch in grossen Mengen 
auf Deponien. Pneus gehören nicht in den 
Kehricht (§14, Abs. 2)!

Tipps!
◆ � Gebrauchte Reifen lassen sich oftmals weiter verwen­

den (z. B. im Baugewerbe als Unterbau von Strassen 
und Plätzen, als Baustoff beim Bau von Lärmschutz­
wällen und Rutschhangverbauungen).

Sammlung:
E � Bei Pneuhändlern und Garagen, welche die alten 

Pneus der Wiederverwertung zuführen.

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung

M A I 	
 Grünabfuhr	  Kleider

Montag	     	   3 	 10 	 17 	 24 	 31

Dienstag	     	   4 	 11 	 18 	 25 	  

Mittwoch	     	   5 	 12 	 19 	 26 	  

Donnerstag	     	   6 	 13 	 20 	 27 	   

Freitag	     	   7 	 14 	 21 	 28 	   

Samstag	   1 	   8 	 15 	 22 	29 	   

Sonntag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30 	   

Rugby-Club



Altöl

Ein Liter Mineralöl 
macht bis zu 1 Million 
Liter Wasser unge-
niessbar! Nur getrennt gesammeltes Altöl kann wieder­
verwertet werden. Maschinen- und Motorenöle bezeich­
net man als Mineralöle. Sie dürfen auf keinen Fall in den 
Boden oder die Kanalisation gelangen. Auch Speiseöle 
gehören nicht in den Abfluss oder das WC, da sie 
Leitungen verstopfen und die Kläranlage unnötig belas­
ten (§ 14, Abs. 2).

Tipps!
◆ � Speiseöl und Mineralöl immer getrennt sammeln, 

denn Speiseöl wird zur Herstellung von Seifen und 
Futtermitteln verwendet, und Mineralöl muss in spe­
ziellen Anlagen verbrannt werden.

Was gehört dazu?
Motorenöle, Haushaltöle – keine gewerbliche Entsor
gung!

Was gehört nicht dazu?
Benzin, Petrol, Sprit, Gifte, Säuren, Laugen, Farben, 
Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger, usw. Diese Sonder­
abfälle werden gratis von Apotheken und Drogerien ent­
gegengenommen.

Achtung!
Einzelne ölverschmierte Lappen und Putzfäden in den 
Kehricht geben, nie aber in den Ölsammelbehälter! In 
gewissen Fällen besteht Gefahr der Selbstentzündung! 
Leere Sammelbehälter bitte in den Abfallcontainer wer­
fen.

Sammlung:
E	� Nur in flüssigem Zustand (gefestigtes Öl in Kehricht 

z.B. Pommes-frites-Öl) und für Kleinmengen bis 
20 Liter bei Josef Güller, Landstrasse 68, Würenlos 
(siehe Ortsplan), Tel. 056 424 13 45.

	 (Leergut muss zurückgenommen werden.)

E	� Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

Kanalisation

Kanalisationen schlucken vieles, . . . 
aber keinen Kehricht! Kanalisationen 
sind nicht für die Kehrichtbeseitigung be­
stimmt. Textilien, Strümpfe, Wegwerfwindeln, Öle, Watte, 
Wattestäbchen, Verpackungen, Rasierklingen, Farb­
stoffe, Kaffeesatz, usw. gehören nicht in die Kana­
lisation!

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung

J U N I 	
 Grünabfuhr	  Kleidersammlung 

Montag	     	   7 	 14 	 21 	 28

Dienstag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Mittwoch	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Donnerstag	   3 	 10 	 17 	 24 	   

Freitag	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Samstag	   5 	 12 	 19 	 26 	   

Sonntag	   6 	 13 	 20 	 27 	   

Schule





Altpapier und Karton

Mit vermehrtem Separatsammeln von 
Papier und Karton helfen Sie mit, die 
Verbrennungsanlagen zu entlasten. 
Etwa die Hälfte des im Kehricht landenden Papiers/ 
Kartons ist wiederverwertbar, denn Altpapier und Karton 
sind die wichtigsten Rohstoffe für die Schweizer Karton- 
und Papierproduktion.

Tipps!
◆ � Produkte mit wenig Verpackung bevorzugen, uner­

wünschte Drucksachen zurückschicken, usw.

Was gehört dazu?
Zeitungen, Zeitschriften, Papier, Bücher, Papiersäcke, 
Prospekte, Well- und Pappkarton, Karton.

Was gehört nicht dazu?
Beschichtetes Papier, Tetrapackungen, Milchbeutel, Eti­
ketten, Fenstercouverts, Holzwolle, Aktenordner, Kunst­
stoffsäcke, Windeln, Geschenk-/Blumenpapier, usw.

Sammlung:
E  �  Verantwortliche Sammelorganisation gemäss 

Kalender.
Papier und Karton, getrennt gebündelt und verschnürt, 
zu max. 5 kg, am Abfuhrtag vor 7 Uhr (nicht bereits am 
Vorabend!) am Strassenrand, gleicher Ort wie Kehricht 
(Containerplatz), bereitstellen. Anwohner kleiner Quar­
tierstrassen stellen ihr Sammelgut bitte bei der nächst­
grösseren Strasse hin. Weder ganze Kartonschachteln 
noch gefüllte Papiersäcke werden mitgenommen!

Karton aus Haushaltungen darf in Kleinmengen bereitge­
stellt werden. Grössere Mengen, insbesondere aus 
Gewerbebetrieben, sind direkt einem Altstoffhändler zu 
übergeben.

Nur korrekt bereitgestelltes Papier/Karton wird mitge­
nommen!

Für das Gewerbe ist die Menge des Altpapiers und 
Kartons auf 200 kg pro Papiersammlung begrenzt. 
Grössere Mengen müssen auf eigene Kosten selber ent­
sorgt werden.

Behandeltes Holz

Beschichtetes oder mit Lösungs- und Imprägnierungs­
mitteln behandeltes Holz ist Sonderabfall und darf weder 
im Freien noch in normalen Holzheizungen verbrannt 
werden.

Kleine Mengen können der Kehrichtabfuhr mitgegeben 
werden (die maximale Länge ist hier wegen der Ver­
stopfungsgefahr beim Verbrennungsofen auf 120 cm 
begrenzt).

Grössere Mengen sind über eine Entsorgungsfirma
direkt zu entsorgen.

	
 Kehrichtabfuhr

J U L I 	
 Grünabfuhr

Montag	     	   5 	 12 	 19 	 26

Dienstag	     	   6 	 13 	 20 	 27

Mittwoch	     	   7 	 14 	 21 	 28

Donnerstag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Freitag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Samstag	   3 	 10 	 17 	 24 	 31

Sonntag	   4 	 11 	 18 	 25 	   



Aluminium / Weissblech

Durch die neuen Verfahren ist es nicht 
mehr notwendig, dass Aluminium und Weissblech sepa­
rat gesammelt werden.

Tipps:
Je reiner das Material, desto umweltgerechter die Wie­
derverwertung!
Material richtig vorbereiten: Etiketten entfernen und 
Dosen etc. im Geschirrspülwasser reinigen, flachdrü­
cken.

Was gehört dazu?
Joghurt- und Kaffeerahmdeckeli, Alufolien, Spray- und 
Getränkedosen, Alupfannen, Aluformen, Tiernahrungs­
schalen, z.T. Tuben und Kaffeekapseln. Alle Büchsen, die 
ganz oder zum grösseren Teil aus Weissblech sind. Innen 
weiss lackierte Dosen und Deckel von Glaskonserven.

Was gehört nicht dazu?
Mit Papier oder Kunststoff beschichtetes  Alu, Butterpa- 
pier, Suppenverpackungen, «Folien» von Brausetablet- 
ten, folienähnliche Verpackung von Pillen/Tabletten.

Sammlung:
E  �  Sammelstelle beim Bahnhof (neben Glascontainer)
E  �  Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

Styropor

Styropor, auch Polystyrol oder Sagex genannt, lässt sich 
durch sorgfältige Trennung und Ablieferung zu 100% 
wieder nutzen. 90% des Grundenergie-lnputs können 
durch die Recyklierung eingespart werden.

Pro 110 Liter wird ein Unkostenbeitrag von 5 Franken 
erhoben. Liefern Sie grössere Mengen direkt nach Wet­
tingen (Werkhof Kirchzelg). Bitte entfernen Sie Fremd­
körper wie Folien und Klebestreifen. Loses Füllmaterial 
oder bemalte Ware wird nicht angenommen.

E  �  Sammlung durch EVP Wettingen: Am Sammeltag, 
11.9.2010, von 9 bis 12 Uhr beim Coop an der Land­
strasse

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung

A U G U S T 	
 Grünabfuhr	  Häcksel-Service 

Montag	     	   2 	   9 	 16 	23 	 30

Dienstag	     	   3 	 10 	 17 	 24 	 31

Mittwoch	     	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Donnerstag	     	   5 	 12 	 19 	 26 	   

Freitag	     	   6 	 13 	 20 	 27 	   

Samstag	     	   7 	 14 	 21 	 28 	   

Sonntag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29 	   

STV



Elektro- und  
Elektronikgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte gehören 
nicht in den Siedlungsabfall. Sie sind ge­
mäss VREG (Verordnung über die Rückgabe, die 
Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elekt­
ronischer Geräte) einem Händler, Hersteller oder 
Importeur oder einer Entsorgungsunternehmung zurück­
zugeben. Elektrische und elektronische Geräte dürfen 
nicht über Kehricht- oder Sperrgutsammlungen entsorgt 
werden.

Was gehört dazu?
Haushaltklein- und Haushaltgrossgeräte, Kühl-, Klima- 
und Kompressorgeräte, Elektrowerkzeuge und Elektro­
geräte des Bau-, Garten- und Hobbymarktes, Elektrische 
und elektronische Spielwaren.

Bürogeräte, Telekommunikations- und Informatikgeräte, 
Telefonapparate, Handys, Unterhaltungselektronik, Fo­
togeräte, Kameras (Video, Film).

Tipp!
Reparieren statt wegwerfen! Bevorzugen Sie langlebige, 
reparierbare Geräte.

Muldengut

Für die Entsorgung von Abbruchma­
terialien, Steinen, Keramik, Porzellan, 
Eisen, Buntmetallen, Blei, Spiegel- und 
Fensterglas in grösseren Mengen ist 
ein Transportunternehmen zu beauftragen oder eine 
Mulde zu bestellen.

E   � bis 100 l Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

Jubla

Montag	     	   6 	 13 	 20 	 27

Dienstag	     	   7 	 14 	 21 	 28

Mittwoch	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Donnerstag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Freitag	   3 	 10 	 17 	 24 	   

Samstag	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Sonntag	   5 	 12 	 19 	 26 	   

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung

S E P T E M B E R 	
 Grünabfuhr	  Häcksel-Service



Entsorgungsplatz Untere Geisswies, 
Wettingen

Materialien, die für die normale Kehrichtabfuhr nicht 
geeignet sind, können jeweils am Samstag auf dem 
Entsorgungsplatz Geisswies entsorgt werden.

Kostenlos entgegengenommen werden:
Altglas, Altöle, Alteisen, Aluminium, Weissblechdosen, 
Haushaltbatterien, Bauschutt bis 100 Liter u.a.

Gegen Gebühr:
Sperrgut, Neonröhren, diverse Lampen

Öffnungszeiten:
Jeweils Samstag, 9 bis 14 Uhr
Ausgenommen sind: 2.1./3.4./1.5./22.5./25.12.

PET-Getränkeflaschen

PET-Getränkeflaschen sind den Verkaufsstellen zurück­
zubringen, welche sie zur Entsorgung weiterleiten.

	
 Kehrichtabfuhr	  Häcksel-Service

O K T O B E R 	
 Grünabfuhr	

Montag	     	   4 	 11 	 18 	 25

Dienstag	     	   5 	 12 	 19 	 26

Mittwoch	     	   6 	 13 	 20 	 27

Donnerstag	     	   7 	 14 	 21 	 28

Freitag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Samstag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Sonntag	   3 	 10 	 17 	 24 	 31



Gifte,
Lösungsmittel

Es ist verboten, Gifte, 
Lösungsmittel, usw. via 
Kanalisation oder Kehrichtsack zu beseitigen!

Tipps!
◆ � Verschiedene Stoffe nie zusammenschütten, in den 

Originalgefässen lassen und immer beschriften! 
◆ � Achten Sie auf umweltschonende Produkte!
◆ � Bringen Sie Chemikalien gut verschlossen im be­

schrifteten (Original)gebinde zurück.

Sammlung:
Gifte, Lösungsmittel, usw., wenn möglich, an die ur­
sprünglichen Verkaufsstellen zurückbringen:
E � Farben, Lacke, Verdünner, Klebstoffe:

  Migros, Coop, Hobbymarkt, Farbenfachgeschäft
E � Pflanzen- und Holzschutzmittel: 

Verkaufsstelle (Rücknahmepflicht)
E � Fotochemikalien: Fotofachgeschäft

E  Annahmestelle bis 5 kg: Drogerie am Bach:
E � Farben-/Lackreste, Klebstoffe, Säuren, Laugen, wei­

tere Chemikalien, Lösungs-/Reinigungsmittel, Ther­
mometer und andere Geräte mit Quecksilber, Altme­
dikamente aus Selbstmedikation (frei käufliche), 
Pflanzen- / Holzschutzmittel.

Medikamente

Medikamente nicht in die Kanalisation schütten oder 
in den Kehricht werfen! Bitte bringen Sie abgelaufene 
Medikamente oder solche, die Sie nicht mehr benötigen, 
in die Apotheke zurück, welche die richtige Entsorgung 
vornehmen wird.

Die Apotheke nimmt auch Thermometer zurück.

Tierkadaver

Tote Tiere, Eingeweide, Häute, 
Felle dürfen aus seuchenpolizeili-
chen Gründen weder vergraben 
noch der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden
(§ 14, Abs. 2) !

Was gehört dazu?
Tierkadaver, Schlachtabfälle

Sammlung:
E � Tierkörpersammelstelle Baden, Im Grund 10, 

5405 Baden-Dättwil

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung	  Kleidersammlung

N O V E M B E R 	
 Grünabfuhr	  Häcksel-Service

Montag	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Dienstag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Mittwoch	   3 	 10 	 17 	 24 	   

Donnerstag	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Freitag	   5 	 12 	 19 	 26 	   

Samstag	   6 	 13 	 20 	 27 	   

Sonntag	   7 	 14 	 21 	 28 	   

Tennisclub



Leuchtstoffröhren, 
Leuchten, Leuchtmittel

Leuchtstofflampen enthalten stark 
giftige Stoffe, wie z. B. Quecksilber, 
welche die Umwelt gefährden. Darum auf keinen Fall 
beschädigen oder in den Kehricht werfen! Die defek-
ten Lampen/Röhren immer in die Verkaufsstelle zu-
rückbringen. Es können bis zu 90 % der Leuchtstoff­
lampen-Bestandteile wiederverwertet werden; sie sind 
als Abfall zu schade.

Tipps!
◆ � Leuchtstofflampen sparen bis zu 80 % Energie. Sie 

sollten jedoch nur dort eingesetzt werden, wo sie nicht 
zu häufig ein- und ausgeschaltet werden, sonst  gehen 
sie sehr schnell kaputt. Näheres über den sinnvollen 
Einsatz von Leuchtstofflampen erfahren Sie im 
Fachgeschäft.

Was gehört dazu?
Jede Art von Entladungslampen (Neonlampen), Energie­
sparlampen aus Haushalt, Solariumlampen – Leuchten 
und Leuchtmittel.

Sammlung:
E  �  Verkaufsstellen

E  �  Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

Batterien

Batterien und Akkus sind Sonderabfall 
und belasten bei der Verbrennung im 
normalen Kehricht Luft, Wasser und 
Boden mit hochgiftigen Schwermetallen, wie z. B. 
Quecksilber, Cadmium, Zink, usw. Diese gelangen 
dann über die Nahrungskette wieder in unsere 
Speisen!

Tipps!
◆ � Vermeiden ist besser als Entsorgen!
◆ � Viele batteriebetriebene Geräte lassen sich auch an 

der Steckdose anschliessen.
◆ � Bevorzugen Sie Solargeräte (Taschenrechner, Walk­

man, Uhren, usw.).

Sammlung:
Batterien nie ausleeren, Inhalt ist giftig!
E � Auto- und Motorradbatterien: Autohändler/Garage
E � Übrige Batterien und Akkus:

  �  Verkaufsstelle oder Sammelbehälter «Sprützenhüsli» 
(vis-a-vis EW)

E � Entsorgungsplatz Geisswies, Wettingen

Nespresso Kaffeekübeli

E � Sammelstelle: Volg, Schulstrasse 22

	
 Kehrichtabfuhr	  Papiersammlung

D E Z E M B E R 	
 Grünabfuhr	  Häcksel-Service

Montag	     	   6 	 13 	 20 	 27

Dienstag	     	   7 	 14 	 21 	 28

Mittwoch	   1 	   8 	 15 	 22 	 29

Donnerstag	   2 	   9 	 16 	 23 	 30

Freitag	   3 	 10 	 17 	 24 	 31

Samstag	   4 	 11 	 18 	 25 	   

Sonntag	   5 	 12 	 19 	 26 	   

TSV



Recyclingmöglichkeiten gibt es für:
Altpapier / Altglas / Altöl / Batterien / Altmetall / Aluminium / Weissblechdosen / PET-Getränkeflaschen / Pneus /
Styropor

Gebinde
Folgende Kehrichtsack-Grössen sind erhältlich:	 Folgende Grüngutcontainer-Marken sind erhältlich:
17 Liter / 35 Liter / 60 Liter /110 Liter	 60 Liter /120 Liter / 240 Liter / 660 Liter

Verkaufsstellen für
Kehrichtsäcke / Grüngut-Containermarken / Container- und Sperrgutmarken:
Coop / VOLG / Landi / Drogerie am Bach

Verkaufsstellen für Grüngutcontainer:
Landi / Peterhans Handwerker Center AG

Höchstmasse für Sperrgut:
Bündel, Schachteln bis 120 x 50 x 50 cm oder sperrige Einzelstücke bis Höchstgewicht 25 kg

Entsorgungs-Kalender können auf der Bauverwaltung für 5 Franken bezogen werden.

Wichtige Adressen und Telefonnummern

Nachstehend finden Sie Adressen und Telefonnummern der wichtigsten mit Entsorgungsfragen beschäftigten Stellen 
aufgelistet:

Entsorgung	 Heidi Wenger, Bauverwaltung, Tel. 056 436 87 50 (Bürozeiten)

Häcksel-Service	 Landi, Tel. 056 424 10 40, Anforderung bis 16 Uhr am Freitag vor dem bestimmten Datum

Altpapier und Karton	 STV:	 Reto Widrig, Dollisesteig 9, 5436 Würenlos, Tel. 079 611 32 21
	 TSV:	 Mathias Dietrich, Haferweg 2, 5436 Würenlos, Tel. 079 602 86 06
	 Jubla:	 Linda Gebistorf, Buechzelglistrase 66, 5436 Würenlos, Tel. 078 717 82 72
	 Tennisclub:	 Adreas Benz, Haselhalde 4, 5436 Würenlos, Tel. 078 744 11 16
	 Schule:	 Urs Hoessly, Florastrasse 10, 5436 Würenlos, Tel. 056 424 28 05
	 Rugby-Club	 Urs Hoessly, Florastrasse 10, 5436 Würenlos, Tel. 056 424 28 05

Giftsammelstelle	 Drogerie am Bach, Landstrasse 80, Tel. 056 424 13 09
	 Kantonales Laboratorium, Tel. 062 835 30 80

Altöl	 Josef Güller, Landstrasse 68, Tel. 056 424 13 45
	 Sammlung: Mittwoch 18.30–19.30 Uhr, Samstag 8–11 Uhr

Haustierkadaver	 Tierkörpersammelstelle Baden, Im Grund 10, 5405 Baden-Dättwil
	 Anlieferung: Montag bis Freitag 16.30-17 Uhr

Bauverwaltung	 Tel. 056 436 87 50, Montag bis Freitag 8–11.30 Uhr / 14–16 Uhr, montags bis 18.30 Uhr

Satz und Kopie: Lipag Copy-Center, Wettingen


